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Reglement Entschädigungen 
Entschädigung 
 
Diese Entschädigungsreglement ersetzt das Entschädigungsreglement vom 13.08.2021 
Erläuterungen zu den einzelnen Punkten (*) befinden sich im Anhang. 
 
 

Vorstandsarbeit 
Die Vorstandsarbeit wird nicht einzeln entschädigt. Der Vorstand hat Pauschal 2000.- zur 
Verfügung. Über die Verwendung des Betrags kann der Vorstand selber beschliessen. Nicht 
gebrauchte Beträge verfallen am Ende des Kalenderjahres. 
 

Gremienarbeit (GeTu, Jugi, Aktive) 
Die Gremienarbeit wird nicht einzeln entschädigt. Jedes Gremium hat pauschal 300.- zur 
Verfügung. Über die Verwendung des Betrags kann das Gremium selber beschliessen. Nicht 
gebrauchte Beträge verfallen am Ende des Kalenderjahres. 
 

Turnstunden-Entschädigung 
Die Turnstunden werden prozentual nach Anwesenheit abgerechnet. Dabei entsprechen 
100% Anwesenheit üblicherweise 40 Trainings pro Jahr (eines pro Schulwochen). (*1) 
 

Tätigkeit Vergütung Zeitraum 

KidsSportsleiter/in CHF 200.00 Pro Jahr 

Geräteturnleiter/in CHF 200.00 Pro Jahr 

KiTu- / KidsGym-Leiter/in CHF 200.00 Pro Jahr 

MuKi- / VaKi-Leiter/in CHF 200.00 Pro Jahr 

AktiveSports-Leiter/in (*2) CHF 200.00 Pro Jahr 
 

Assistenzleiter-Entschädigung 
Anspruch auf die Assistenzleiter-Entschädigung haben ausgebildete Assistenzleiter/innen 
(15-17 Jahre alt), welche aktiv in einem angemeldeten J+S-Kurs des STV Steinach leiten. 
Dabei müssen die J+S-Leiter/innen im J+S-Kurs die entsprechenden J+S-Anerkennungen 
haben. 
 
Die Turnstunden werden prozentual nach Anwesenheit abgerechnet. Dabei entsprechen 
100% Anwesenheit üblicherweise 40 Trainings pro Jahr (eines pro Schulwochen). Die 
Turnstunden-Entschädigung und die Assistenzleiter-Entschädigung werden addiert. (*5) 
 
Tätigkeit Vergütung Zeitraum 
Assistenzleiter/in CHF 200.00 Pro Jahr 
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J+S-Entschädigung 
Anspruch auf die J+S-Entschädigung haben ausgebildete, zertifizierte J+S-Leiter/innen, 
welche aktiv in einem angemeldeten Angebot des STV Steinach leiten. Sie müssen über 
eine der Sportart/Altersgruppe der Riege entsprechende Anerkennung verfügen. (*3) 
 
Die Turnstunden werden prozentual nach Anwesenheit abgerechnet. Dabei entsprechen 
100% Anwesenheit üblicherweise 40 Trainings pro Jahr (eines pro Schulwochen). Die 
Turnstunden-Entschädigung und die J+S-Entschädigung werden addiert. (*4) 
 
Tätigkeit Vergütung Zeitraum 
J+S Leiter/in CHF 600.00 Pro Jahr 

 
 

Ausflugs- und Anlassbeitrag 
Der jährliche Ausflugsbeitrag wird nach Anzahl der Teilnehmenden am Ausflug berechnet.   
Tätigkeit Vergütung maximal Zeitraum 
KidsSports CHF 25.00 Pro Jahr pro Person 

Geräteturnen CHF 25.00 Pro Jahr pro Person 

KiTu CHF 25.00 Pro Jahr pro Person 

MuKi/VaKi CHF 25.00 Pro Jahr pro Person 

Aktivriegen CHF 40.00 Pro Jahr pro Person 
Der Beitrag verfällt jeweils Ende Jahr, falls er nicht aufgebraucht wurde. 
 

Kurse und Wettkämpfe 
Der Besuch eines Leiterkurses wird pauschal entschädigt. Der Kurs muss mindestens 4h 
dauern und von einem Verband organisiert sein, dem der STV Steinach unterstellt ist. 
Wettkämpfe, welche als Leiter/in begleitet werden, werden ebenfalls vergütet. Darin 
enthalten ist ebenfalls die Verpflegung. 
Die J+S Kurse werden über EO abgerechnet und werden nicht zusätzlich vom Verein 
vergütet. 
Tätigkeit Vergütung Übergabe 
Leiterkurs CHF 50.00 Ende Jahr 

Wettkämpfe CHF 50.00 Ende Jahr 
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Spesen 
Gegen Vorweisen eines Beleges können folgende Spesen geltend gemacht werden. Bei den 
Reisen ist der Zug zu bevorzugen. 
Spesenart Vergütung Übergabe 

Zug 
Billet mit Halbtax, nicht 
mehr als SBB Tageskarte 
(75.-) 

Ende Jahr 

Auto CHF 00.70 pro km Ende Jahr 

Druckkosten CHF 00.10 pro Kopie Ende Jahr 
 

Präsente 
Tätigkeit Maximal Betrag Übergabe 
Funktionäre CHF 20.00 HV 

Leiter/in CHF 10.00 Ende Schuljahr 
Neueintritt Vorstand / 
Gremium CHF 20.00 HV 

Verabschiedung Vorstand / 
Gremium CHF 20.00 HV 

 
 
 

Jubilare 
Die Präsente für Jubilare, also Mitglieder des Vorstands oder Leiter/innen, welche mehr als 
fünf Jahre aktiv sind, werden an der HV mit einem Präsent verdankt. 
Jubiläum Maximal Betrag Übergabe 
5 Jahre CHF 25.00 HV 

10 Jahre CHF 50.00 HV 

15 Jahre CHF 100.00 HV 

20 Jahre Entscheid Vorstand HV 

Mehr Jahre Entscheid Vorstand HV 
 

Ehren 
Verstorbene Mitglieder 
Tätigkeit Wert Geschenk Übergabe 
Aktivmitglied CHF 100.00 Beerdigung mit Fahnengruss 

Vorstandsmitglied CHF 100.00 Beerdigung mit Fahnengruss 

Leiter/in CHF 100.00 Beerdigung mit Fahnengruss 

Ehrenmitglied CHF 100.00 Beerdigung mit Fahnengruss 
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KidsSports Mitglied CHF 100.00 Beerdigung mit Fahnengruss 
 
 
 

Erläuterungen 
 
(*1) 
Leitet eine Leiter/in mehrmals pro Woche kumuliert sich der Betrag. Beispiel: 
 
Leiter A leitet die 1./2. Klasse Knaben am Donnerstag und zusätzlich einmal pro Woche im 
Geräteturnen am Montag. Es ergibt sich eine Leiteranwesenheit von 200% (400.-), wenn er 
in den 40 Schulwochen jeweils immer 2 Trainings pro Woche leitet. 
 
(*2) 
Für die ActiveSports-Riegen gilt neu derselbe Betrag und neu auch die J+S-Pauschale für 
ausgebildete J+S-Leiterinnen, welche in einer ActiveSport-Riege leiten, da diese Riegen 
ebenfalls abgerechnet werden können. Es muss ebenfalls eine detaillierte Abrechnung pro 
Leiter erstellt werden. 
Für Riegen (wie bspw. MenSports Gold / WomenSports Gold), in welchen kein fixiertes 
Leiterteam besteht, kann auf Antrag der Riege eine Pauschale von 300.-/Jahr an die Riege 
ausbezahlt werden. 
 
Zu den ActiveSports-Riegen gehören grundsätzlich: 
ActiveSports, MenSports Gold, WomenSports Gold, Sektionsturnen, Gymnastik usw. 
 
(*3) 
Beispiel 1: Leiter A hat einen anerkannten J+S Badminton. Er leitet neu bei den 3./4. 
Klasse Mädchen, welche als Angebot «Turnen» angemeldet sind. 
In diesem Fall hat der Leiter KEINEN Anspruch auf die J+S-Entschädigung!  
 
Beispiel 2: Leiter B hat einen anerkannten J+S Turnen (Jugendsport). Er leitet neu bei den 
1./2. Klasse Knaben (alle unter 10 Jahren), welche als Angebot «Kindersport Turnen» 
angemeldet sind. 
In diesem Fall hat der Leiter KEINEN Anspruch auf die J+S-Entschädigung, da eine J+S 
Kindersport-Anerkennung für eine Abrechnung nötig ist! 
 
Die Erläuterung bei Riegen mit gemischter Alterskategorie (Kindersport und Jugendsport in 
einer Riege) findet sich unter (*5) 
 
Welche Anerkennungen für welche Sportart und Altersgruppen gültig bzw. 
Abrechnungsberechtigt sind findet man im jeweiligen «Leitfaden für die Durchführung von 
J+S-Angeboten» auf der Website von Jugend und Sport (verantwortlich: J+S-Coach)  
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(*4) 
Die Turnstunden-Entschädigung und die J+S-Entschädigung werden addiert. 
Leitet eine Leiter/in mehrmals pro Woche kumuliert sich der Betrag der J+S-
Entschädigung. Beispiel: 
 
Leiterin A hat die gültige J+S-Anerkennung «Turnen» und leitet die 3./4. Klasse Mädchen 
am Dienstag (100%) und zusätzlich jede 2. Woche im Geräteturnen am Montag (50%). Es 
ergibt sich eine Leiteranwesenheit von total 150%, wenn er in den 40 Schulwochen jeweils 
immer 1-2 Trainings pro Woche leitet. Dies ergibt folgende Leiterentschädigung: 
150% Turnstunden-Entschädigung:  1.5*200.- = 300.- 
150% J+S-Entschädigung:   1.5*600.- = 900.- 
Total Entschädigung Ende Jahr:  1200.- 
 
 
(*5) 
Leitet ein Assistenzleiter in einem Kurs welcher J+S-abgerechnet wird, erhält der 
Assistenzleiter die Assistenzleiterentschädigung von Fr. 200.- bei 100% zusätzlich zur 
Grundentschädigung von Fr. 200.-. Leitet ein Assistenzleiter in einem Kurs, welcher nicht 
über J+S abgerechnet wird, gibt es keine Assistenzleiterentschädigung sondern nur die 
Grundentschädigung von Fr. 200.- bei 100% Anwesenheit. 
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